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Botschaft 

über den 

Nachtrag I zum Voranschlag 2013

vom 27. März 2013

Sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Ständeratspräsident, 
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf über 
den Nachtrag I zum Voranschlag 2013 mit dem Antrag auf Zustim-
mung gemäss dem beigefügten Beschlussentwurf.

Wir versichern Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter 
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vor-
züglichen Hochachtung.

Bern, 27. März 2013

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident:
Ueli Maurer

Die Bundeskanzlerin:
Corina Casanova



Impressum

Redaktion
Eidg. Finanzverwaltung
Internet: www.efv.admin.ch



BotschaftNachtrag I / 2013

3

Inhaltsverzeichnis

		  Seite

1	 Überblick und Kommentar	 5

2	 Auswirkungen der Nachtragskreditsbegehren auf den Bundeshaushalt	 6

3	 Übersicht der Nachtragskredite	 8

4	 Die wichtigsten Nachtragskredite im Einzelnen	 9

5	 Kreditübertragungen im Voranschlag der Eidgenossenschaft	 12

6	 Kreditübertragungen Fonds für Eisenbahngrossprojekte	 14

7	 Haushaltsneutrale Kredittransfers	 15

8	 Erläuterungen zum Nachtragsverfahren	 21

Entwurf Bundesbeschluss über den Nachtrag I zum Voranschlag 2013	 22

Zahlenteil mit Begründungen 	 23





BotschaftNachtrag I / 2013

5

1	 Überblick und Kommentar

Mit dem Nachtrag I zum Voranschlag 2013 ersuchen wir Sie 
um Ihre Zustimmung zu 13  Kreditnachträgen im Umfang von 
341,3 Millionen. 

Die Nachtragskredite entfallen zu beinahe 90 Prozent auf Auf-
wandkredite und zu rund 10 Prozent auf Investitionskredite (vgl. 
Tabelle unter Ziff.  2). Sie sind alle finanzierungswirksam. Bringt 
man von diesen Kreditnachträgen die erbrachten Kompensati-
onen von 93,7 Millionen in Abzug, resultiert eine Erhöhung der 
mit dem Vorschlag bewilligten Ausgaben um 0,4  Prozent, was 
deutlich über dem Durchschnitt der letzten sieben Jahre liegt 
(2006–2012: 0,2 %).

Die mit dieser Botschaft beantragten Kredite entfallen gross-
mehrheitlich auf den Eigenbereich. Es handelt sich vornehmlich 
um die Finanzierung der Pensionierung der Angehörigen der be-
sonderen Personalkategorien in Höhe von 237,0 Millionen und 
um das Unterbringungskonzept im Bereich der zivilen Bauten 
im Betrag von 32,2 Millionen. Die wichtigsten Erhöhungen im 
Transferbereich dienen der Finanzierungen des Mehrbedarfs im 
Zusammenhang mit der Teilnahme der Schweiz am Rahmen-
programm Euratom in den Jahren 2012 und 2013 (31,4  Mio.) 
sowie dem regionalen Personenverkehr (20  Mio.). Keiner der 
Nachtragskredite musste bevorschusst werden.

Die Auswirkungen der Nachträge auf den Bundeshaushalt wer-
den unter Ziffer 2 erläutert. Unter Ziffer 3 findet sich ein Über-
blick sämtlicher Nachtragskreditbegehren. Die betragsmässig 
wichtigsten Nachtragskredite werden unter Ziffer  4 im Einzel-
nen erläutert.

Bei den vom Parlament gekürzten Krediten wurden keine Nach-
tragskredite beantragt.

Die Begehren für die Kreditnachträge sind im Zahlenteil dieser 
Botschaft, geordnet nach Departementen und Verwaltungsein-
heiten, einzeln aufgeführt und stichwortartig begründet.

Der Bundesrat beantragt dem Parlament die Zustimmung zu 13 finanzierungswirksamen Kredit- 
nachträgen im Umfang von 341 Millionen, von denen ein überwiegender Teil auf die Finanzierung  
der Pensionierung der Angehörigen der besonderen Personalkategorien entfällt. Die Vorgaben  
der Schuldenbremse dürften trotz der beantragen Kreditaufstockungen eingehalten werden.

Mit dem ersten Nachtrag zum Voranschlag 2013 wird kein ein-
ziger neuer Verpflichtungskredit und auch keine Aufstockung von 
bestehenden Verpflichtungskrediten (Zusatzkredite) verlangt. 
Ferner wird keine einzige Aufstockung von Voranschlagskredi-
ten, welche die Sonderrechnungen betreffen, beantragt.

Mit dieser Botschaft informieren wir Sie auch über die be-
schlossenen Kreditübertragungen im Voranschlag der Eidgenos-
senschaft im Umfang von 88,5 Millionen. Sie betreffen Voran-
schlagskredite, die im Jahr 2012 nicht vollständig beansprucht 
wurden (Ziff. 5).

Kreditübertragungen betreffend den Fonds für Eisenbahngross-
projekte (Sonderrechnung) im Umfang von 10,9  Millionen wer-
den im Kapitel 6 kommentiert.

Unter Ziffer  7 informieren wir Sie über haushaltneutrale Kre-
dittransfers von insgesamt 6,5  Milliarden im Rahmen der am 
29.1.2011 beschlossenen Reorganisation der Departemente. Per 
1.1.2013 erfolgte die Zusammenfassung der Bereich Ausbildung, 
Forschung und Innovation im EVD, das auf den Namen Eidge-
nössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
(WBF) umgetauft wurde; im Gegenzug wurden das Bundesamt 
für Veterinärwesen (BVET) und das Institut für Virologie und Im-
munologie (IVI) ins EDI transferiert. 

Die eidgenössischen Räte haben den Voranschlag 2013 mit ei-
nem strukturellen Überschuss von 66 Millionen verabschiedet, 
d.h. der zulässige Höchstbetrag der Gesamtausgaben gemäss 
Schuldenbremse wurde entsprechend unterschritten. Dieser 
Spielraum genügt jedoch angesichts der mit dieser Botschaft 
beantragten Nettoaufstockungen von finanzierungswirksamen 
Kreditanteilen nicht (336,2  Mio.: Kreditnachträge und Kredit-
übertragungen, abzgl. Kompensationen). Beim Budgetvollzug 
fallen jedoch regelmässig Kreditreste an. Ausserdem tragen die 
anhaltend tiefen Zinssätze in hohem Masse zur Verringerung 
der Zinslast und damit zur Reduktion der Ausgaben bei, was ver-
mutlich zur Folge haben wird, dass die Ausgaben geringer ausfal-
len als budgetiert. Aus heutiger Sicht dürften deshalb die Vorga-
ben der Schuldenbremse nach wie vor eingehalten werden. 
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2	 Auswirkungen der Nachtragskreditbegehren auf den Bundeshaushalt

Die Nachtragskredite der ersten Tranche 2013 belaufen sich auf 
341,3 Millionen; alle sind finanzierungswirksam. 

Zahlen im Entwurf zum Bundesbeschluss 

Die in Artikel  1 (vgl. S. 22) des Bundesbeschlusses erwähnten Voran-

schlagskredite umfassen die Aufwände (Fr. 305 319 122) und die Inves-

titionsausgaben (Fr. 36 020 000). In Artikel 2 sind die Gesamtausgaben 

im Betrag von 341 339 122 Franken aufgeführt, was der Summe der in 

Artikel  1 erwähnten Beträge entspricht. Diese Ausgaben umfassen die 

Aufwände und die finanzierungswirksamen Investitionsausgaben. 

Die Mehrausgaben werden in anderen Voranschlagskrediten 
oder durch Mehreinnahmen teilweise kompensiert (93,7 Mio.). 
Unter Berücksichtigung dieser Kompensationen reduzieren sich 
die Mehrausgaben auf 247,7 Millionen, das entspricht 0,4 Pro-
zent der mit dem Voranschlag bewilligten Gesamtausgaben. 
Dieser Wert liegt deutlich über dem Durchschnitt der letzten 
sieben Jahre (vgl. Grafik auf der folgenden Seite). 

Zahlen im Überblick			 

			   Nachtrag	 Ø Nachträge I*
Mio. CHF			   I/2013	  2006–2012

Nachtragskredite			   341,3	

Nachtragskredite im ordentlichen Verfahren			   341,3	 n.a.
Nachtragskredite mit gewöhnlichem Vorschuss			   –	 n.a.

Erfolgsrechnung		

Ordentlicher Aufwand			   305,3	 n.a.
Finanzierungswirksam			   305,3	 n.a.
Nicht finanzierungswirksam			   –	 n.a.
Leistungsverrechnung			   –	 n.a.

Investitionen		

Ordentliche Investitionsausgaben			   36,0	 n.a.

Finanzierungswirksame Nachtragskredite			   341,3	 166

			 
Kompensationen		

Finanzierungswirksame Kompensationen 			   93,7	 76

Kreditübertragungen im Voranschlag der Eidgenossenchaft 			   88,5	 54

Finanzierungswirksame Kreditübertragungen 			   88,5	 54
Nicht finanzierungswirksame Kreditübertragungen 			   –	 n.a.

Total finanzierungswirksame Nachtragskredite und Kreditübertragungen		

Vor Abzug der Kompensationen			   429,9	 220
Nach Abzug der Kompensationen			   336,2	 143

* Ohne den ausserordentlichen Nachtragskredit I/2007 von 7 037 Millionen (Überweisung Golderlös SNB an AHV) und ohne NK Ia/2009  
(Stufe 2 Stabilisierungsmassnahmen)			 

n.a.: nicht ausgewiesen. Die Zahlen vor 2007 sind wegen des Strukturbruchs durch NRM nicht vergleichbar.

Die namhaften Kreditreste dürften zur Kompensation der beantragten finanzierungswirksamen Netto-
kreditaufstockungen (im Gesamtbetrag von 336,2 Mio.) ausreichen. Damit besteht gegenüber dem 
Höchstbetrag der Gesamtausgaben, der gemäss Schuldenbremse zulässig ist, ein gewisser Spielraum.
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Finanzpolitischer Spielraum
Das im vergangenen Dezember vom Parlament verabschiedete 
Budget weist im ordentlichen Haushalt ein Defizit von 450 Mil-
lionen aus. Die Ausgaben liegen um 66 Millionen unter dem zu-
lässigen Höchstbetrag gemäss Schuldenbremse. 

Die Prognose der Expertengruppe des Bundes vom März 2013 
rechnet für das laufende Jahr mit einer leicht stärkeren Wachs-
tumsverlangsamung als im Budget angenommen (Wachstumsra-
te von 1,3 % statt 1,5 % gemäss Budget). Auch die Teuerungs- und 
die Zinsprognosen wurden nach unten revidiert. Dies hemmt  
das Einnahmenwachstum, führt aber auch zu ausgabenseitigen 

Entlastungen (Passivzinsen, einnahmenanteile Dritter, Beiträge 
an Sozialversicherungen). Zudem dürfte sich das gemäss Schul-
denbremse zulässige konjunkturelle Defizit erhöhen. Der im 
Voranschlag ausgewiesene strukturelle Überschuss dürfte damit 
kaum beeinträchtigt werden, und es verbleibt weiterhin Hand-
lungsspielraum für zusätzliche Ausgaben. Zudem fallen beim 
Budgetvollzug regelmässig namhafte Kreditreste von über einer 
Milliarde an. Aus heutiger Sicht können die Vorgaben der Schul-
denbremse, auch unter Berücksichtigung der unterbreiteten, 
nicht kompensierten Nachtragskredite und der beantragten Kre-
ditübertragungen von insgesamt 336 Millionen noch eingehalten 
werden.

Im Vergleich zu den Vorjahren  
fallen die mit dem Nachtrag 
I/2013 beantragten Mehraus-
gaben relativ hoch aus (knapp 
0,4 % der ordentlichen Ausgaben 
gemäss Budget). Im Jahr 2007 
waren sämtliche Aufstockungen 
kompensiert worden, so dass  
netto keine Mehrausgaben  
anfielen.
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Kreditbegehren: Detailansicht

ID VE Kredit Bezeichnung Betrag Vorschuss Kompensation vgl. Ziffer
im

Berichtsteil

DEPT in Franken fw nf LV in Franken

B+G 400 000 400 000 100 000

1 111 A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge 400 000 400 000 100 000

EDA 500 000 500 000

2 201 A2310.0253 Europarat, Strassburg 500 000 500 000

EDI 850 200 850 200

3 306 A2310.0493 Filmkultur 850 200 850 200

EJPD

VBS

EFD 273 020 000 273 020 000 60 080 000

4 606 A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vörrate 1 630 000 1 630 000 4.7

5 606 A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vörrate 2 180 000 2 180 000 4.7

6 614 A2101.0146 Arbeitgeberleistungen zentral 237 000 000 237 000 000 4.1

7 620 A4100.0118 Zivile Bauten 32 210 000 32 210 000 60 080 000 4.2

WBF 31 430 225 31 430 225

8 750 A2310.0530 7. EU-Forschungsrahmenprogramm 31 430 225 31 430 225 4.3

UVEK 35 138 697 35 138 697 33 488 697

9 802 A2310.0216 Regionaler Personenverkehr 20 000 000 20 000 000 20 000 000 4.4

10 802 A2310.0382 LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabgeltung 6 338 697 6 338 697 6 338 697 4.6

11 808 A6210.0148 Neue Technologie Rundfunk 1 500 000 1 500 000 4.7

12 810 A2310.0134 Wald 7 000 000 7 000 000 7 000 000 4.5

13 812 A2115.0001 Beratungsaufwand 300 000 300 000 150 000

Total 341 339 122 341 339 122 93 668 697

Aufteilung auf

8

3	 Übersicht der Nachtragskredite 
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4	 Die wichtigsten Nachtragskredite im Einzelnen

4.1	 Pensionierung für Mitarbeitende von besonderen 
Personalkategorien: 237,0 Millionen 

Der Bundesrat hat am 20.2.2013 die neue Verordnung über die 
Pensionierung von Angehörigen der besonderen Personalka-
tegorien (VPABP) beschlossen. Diese sieht neu eine Versiche-
rungslösung für die Finanzierung der vorzeitigen Pensionierung 
für die Angehörigen des Berufsmilitärs, des Grenzwachtkorps 
sowie für das versetzungspflichtige Personal des EDA und das 
Rotationspersonal der DEZA vor. Die Inkraftsetzung der Versi-
cherungslösung per 1.7.2013 macht einen Nachtragskredit im 
Umfang von 237 Millionen erforderlich.

Im Rahmen der Aufgabenüberprüfung hatte der Bundesrat be-
schlossen, die Ruhestandsregelungen der Angehörigen des Be-
rufsmilitärs, des Grenzwachtkorps und des Flugdienstpersonals 
des BAZL zu überprüfen. Am 16.12.2011 hat er zudem beschlos-
sen, die geltende Pensionierungsregelung für das versetzungs-
pflichtige Personal des EDA und das Rotationspersonal der DEZA 
ebenfalls in die Arbeiten einzubeziehen. Gleichzeitig hat er erste 
Eckwerte für eine neue Lösung festgelegt (u.a. die Erhöhung des 
Rücktrittsalters um 1–2 Jahre). An die Stelle des Vorruhestands-
urlaubs oder der vorzeitigen Pensionierung, welche die Abgel-
tung der besonderen Leistungen erst am Ende der jeweiligen 
Berufskarriere vorsehen, tritt neu eine Versicherungslösung, 
bei der die besonderen Leistungen laufend, also während der 
Berufslaufbahn, mit zusätzlichen Beiträgen des Arbeitgebers an 
die berufliche Vorsorge abgegolten werden. Bei der Überführung 
in die neue Lösung müssen die Angehörigen der besonderen 
Personalkategorien so gestellt werden, als wären sie seit Beginn 
ihrer beruflichen Karriere nach der neuen Versicherungslösung 
angestellt gewesen. Sie erhalten deshalb mit dem Inkrafttreten 
der Versicherungslösung eine einmalige Erhöhung ihres Alters-
guthabens bei PUBLICA entsprechend der Funktionsdauer. Die 
Summe dieser einmaligen, individuellen Einlagen beläuft sich 
auf 237,0 Millionen. Eine direkte Kompensation der beantragten 
Summe ist nicht vorgesehen. Es kann jedoch davon ausgegan-
gen werden, dass zumindest ein Teil der Aufwendungen durch 
Kreditreste im Personalbereich kompensiert werden kann (al-
lein im Jahr 2012 entstanden Kreditreste von 217 Mio.). Mit der 
neuen Lösung resultieren für den Bundeshaushalt gegenüber 
der geltenden Lösung ab 2018 Entlastungen von jährlich rund 
55 Millionen. Diese treten ab dem Ende der fünfjährigen Über-
gangsfrist schrittweise ein und werden gegen Mitte des nächsten 
Jahrzehnts auch die vorliegend beantragten einmaligen Umstel-
lungskosten gedeckt haben.

Die Nachtragskredite entfallen grossmehrheitlich auf den Eigenbereich und betreffen zur Hauptsache 
die Finanzierung der Pensionierung von Mitarbeitenden von besonderen Personalkategorien (237 Mio.). 
Im Transferbereich zu erwähnen sind die Finanzierung der Teilnahme der Schweiz am Euratom-Rahmen-
programm (31 Mio.) sowie die Begleichung der zusätzlichen Kosten für den regionalen Personenverkehr 
(20 Mio.). 

4.2	 Zivile Bauten (Umsetzung des 
Unterbringungskonzepts 2024): 32,2 Millionen 

Das Unterbringungskonzept 2024 (UK 2024) sieht die Bereini-
gung des Portfolios der zivilen Bundesbauten und die Schaffung 
von Verwaltungsschwerpunkten (sogenannte «Cluster») vor, 
um so die Bundesverwaltung auf weniger Standorte zu konzen-
trieren. Zur Erweiterung des Clusters Holzikofenweg in Bern 
kann die Liegenschaft an der Monbijoustrasse 118–120 / Moril-
lonstrasse 9 durch das BBL im April 2013 zu einem Kaufpreis von 
32,2 Millionen erworben werden, wozu vorliegender Nachtrags-
kredit dient. Das Objekt ermöglicht die Konzentration von heu-
te dezentral auf mehrere Gebäude verteilten Benutzerorganisa-
tionen an einen gemeinsamen Standort und somit die Realisie-
rung wirtschaftlicher Vorteile. Zusätzlich ergibt sich im Rahmen 
der Umsetzung der Portfoliobereinigung die Möglichkeit des 
Verkaufes der Liegenschaft Avenue Edmond-Vaucher 18 in Genf 
an die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO (mit eigener Rechtspersön-
lichkeit) für rund 60 Millionen. Die Ausgleichsfonds AHV/IV/
EO werden die Liegenschaft im April 2013 übernehmen. Der 
Bundeshaushalt erfährt durch die beiden beschriebenen Portfo-
liobereinigungen somit insgesamt keine zusätzliche Belastung, 
vielmehr verbleiben Nettomehrerträge von rund 28 Millionen. 
Kauf und Verkauf waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Vor-
anschlags 2013 noch nicht absehbar und müssen in der ersten 
Hälfte 2013 vollzogen werden.

4.3	 7. EU-Forschungsprogramm: 31,4 Millionen 

Zur Finanzierung der Schweizer Teilnahme am Euratom-Rahmen-
programm wird ein Nachtragskredit von 31,4 Millionen notwen-
dig. Mit dem am 12.12.2012 durch die Schweiz und die Europä-
ische Atomgemeinschaft unterzeichneten Abkommen wird sich 
die Schweiz weiterhin an Euratom beteiligen. Jedoch reichen die 
im Voranschlag 2013 eingestellten Mittel nicht aus, um den vol-
len Schweizer Beitrag für das Jahr 2013 zu begleichen. Angesichts 
der aktuellen Wechselkursentwicklung wurde mit einem CHF/
EUR-Wechselkurs von 1,25 gerechnet. Der beantragte Mehrbe-
darf beträgt damit 31 430 225 Franken. Falls das Parlament diesem 
Nachtragskredit nicht zustimmen würde, wurde in Art. 13 des 
Vertrages eine Kündigungsklausel aufgenommen, welche es der 
Schweiz ermöglicht, den Vertrag rückwirkend auf den 31.12.2012 
zu kündigen. In diesem Fall müsste die Schweiz Euratom für all-
fällige, seit Anfang 2013 und bis zur Anrufung der «opt-out-Klau-
sel» neu zugesagte Euratom-Beiträge an Forschungsinstitutionen 
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und Projektteilnehmende aus der Schweiz entschädigen. Auf der 
Basis der vergangenen fünf Jahre wird eine allfällig notwendige 
Entschädigung auf maximal 15 Millionen geschätzt. Dieser Be-
trag könnte über die im Voranschlag 2013 eingestellten Mitteln 
finanziert werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Europäi-
sche Kommission bei den Verhandlungen zu diesem Abkommen 
deutlich erkennen liess, dass eine Nicht-Beteiligung an Euratom 
für die Jahre 2012 und 2013 negative Konsequenzen auf die von 
der Schweiz angestrebte Beteiligung an den 8. EU-Forschungs-
rahmenprogrammen (2014–2020) haben würde. Der Abschluss 
des Euratom-Abkommens sei Bedingung für die Aufnahme eines 
exploratorischen Prozesses zur Beteiligung der Schweiz am 8. For-
schungsrahmenprogramm. Dieser Nachtragskredit wird voll-
umfänglich bei der Erarbeitung des Voranschlags 2014 und des 
Finanzplans 2015–2017 im BFI-Bereich kompensiert (intertempo-
rale Verschiebung).

4.4	 Regionaler Personenverkehr: 20,0 Millionen

Bund und Kantone gelten zusammen je die Hälfte der geplan-
ten ungedeckten Kosten des gemeinsam bestellten Angebots im 
regionalen Personenverkehr (RPV) ab. Die von den Transportun-
ternehmen für das Fahrplanjahr 2013 ausgewiesenen Plankosten 
übersteigen die verfügbaren Kreditmittel des Bundes sowie ein-
zelner Kantone. Diese Kostensteigerungen sind primär auf hohe 
Folgekosten von Rollmaterialbeschaffungen zurückzuführen, 
die durch Tarifanpassungen nicht vollumfänglich ausgeglichen 
werden konnten. Das BAV hat die sich abzeichnende Finanzie-
rungslücke bereits 2012 erkannt und erste Gegenmassnahmen 
in die Wege geleitet. Für den Bund verbleibt dennoch eine Lü-
cke von 20 Millionen. Im Sinne einer Übergangslösung soll die 
Finanzierung des RPV 2013 deshalb mittels eines Nachtragskre-
dites sichergestellt werden. Für die Jahre 2014 und 2015 sieht 
das BAV im RPV einen Investitions- und Angebotsausbaustopp 
vor. Der beantragte Nachtragskredit wird zu gleichen Teilen auf 
den Krediten «Anschlussgeleise» (A4300.0121) und «Terminal-
anlagen» (A4300.0141) kompensiert. Diese Kredite werden, auf-
grund der aktuellen Gesuchslage und verzögerten Projektreali-
sierungen, im Jahr 2013 nicht vollständig ausgeschöpft. 

4.5	 Schutzmassnahmen und Bekämpfung von 
Schadorganismen im Bereich Wald: 7,0 Millionen

Für die Bekämpfung von Schadorganismen im Wald sowie für 
die Finanzierung von Forstschutzmassnahmen im Schutzwald 
wird ein Nachtragskredit von 7,0 Millionen beantragt. Der Be-
darf entstand aus folgenden Gründen: Erstens wurden seit 2011 
in mehreren Kantonen gefährliche Schadorganismen festge-
stellt. Die vom Bund ausgeweiteten Grenzkontrollen zur Ab-
wehr von besonders gefährlichen Schadorganismen (z.B. asiati-
scher Laubholzbockkäfer) sind aufwändiger als erwartet. Zudem 
geht der Bau des geplanten Pflanzenschutzlabors für besonders 
gefährliche Schadorganismen in die kostenintensive Phase. 
Dabei sind unerwartet zusätzliche Kosten entstanden. Um die-
se Kosten decken zu können, werden 2,0 Millionen benötigt. 

Zweitens haben verschiedene starke Nassschneefälle verbunden 
mit heftigen Winden zwischen Oktober 2011 und April 2012 
zu ausserordentlichen Zwangsnutzungen im Schutzwald ge-
führt. Um Borkenkäferkalamitäten (Massenerkrankungen von 
Waldbeständen) vorzubeugen und die Schutzwirkung des Wal-
des möglichst rasch wiederherzustellen, sind ausserordentliche 
Forstschutzmassnahmen notwendig. 60 Prozent davon können 
im Rahmen der bereits abgeschlossenen Programmvereinbarun-
gen bewältigt werden. Für die verbleibenden 40 Prozent ist im 
Rahmen der Programmvereinbarung Schutzwald eine zusätzli-
che Bundesbeteiligung im Umfang von 5,0 Millionen notwen-
dig. Der Nachtragskredit im Gesamttotal von 7,0 Millionen wird 
vollumfänglich über den Kredit A4300.0103 «Schutz vor Natur-
gefahren» kompensiert. 

4.6	 Finanzierung der Privatbahnen: 6,3 Millionen

Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung des Infrastrukturbe-
triebs der Privatbahnen mittels Abgeltung der geplanten unge-
deckten Kosten. Der im Voranschlag 2013 zu diesem Zweck aus-
gewiesene Mittelbedarf basierte auf den Mittelfristplanungen 
(2013–2016) der Privatbahnen. Da sich die Annahmen bezüg-
lich Erlösen aus der Trassenvergabe als zu hoch erwiesen haben, 
droht beim Infrastrukturbetrieb eine Finanzierungslücke. Diese 
soll mittels eines Nachtragskredites in Höhe von 6,3 Millionen 
geschlossen werden. Der entstehende Mehrbedarf wird über die 
Herabsetzung der Investitionsbeiträge (Kredit A4300.0131 «LV 
Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag») vollständig 
kompensiert

4.7	 Übrige Nachtragskredite 

•	 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte bei der EZV: 
3,8 Millionen

Unter dem Voranschlagskredit «A4100.0001 Sach- und im-
materielle Anlagen, Vorräte» werden zwei Nachtragskredi-
te von insgesamt 3,8 Millionen beantragt. Die beantragten 
Nachtragskredite umfassen die folgenden Vorhaben: 

Projekt Multifunktionales Abfragegerät für Personen- und Pass-
kontrolle (MAPP): 2,2 Millionen

Das Projekt MAPP hat zum Ziel, die Angehörigen des GWK 
bei ihren Einsätzen durch ein mobiles Abfragegerät zur Per-
sonenprüfung mit Onlineabfragen zu unterstützen. Die ak-
tuell hierfür im Einsatz stehenden Geräte müssen aufgrund 
der IKT-Sicherheitsvorschriften bis Ende 2013 abgelöst wer-
den. Im Schengen-Raum stehen zu diesem Zweck dieselben 
Geräte im Einsatz, welche im Projekt MAPP evaluiert wur-
den. Aufgrund der Abhängigkeiten von einem Projekt des 
EJPD wurden im Jahr 2012 unvorhergesehene Anpassun-
gen in der Projektarchitektur von MAPP notwendig, was 
zu Mehraufwand und Verzögerungen führte. Das Projekt 
MAPP hat Ende 2012 die angepassten Anforderungen mit 
dem «Proof of Concept» (Machbarkeitsnachweis) technisch  
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erfüllt. Die beantragten Mittel von 2,2 Millionen werden be-
nötigt, damit das Projekt MAPP im Jahr 2013 fertiggestellt 
werden kann. 

Projekt Applikation Zollkontrollen (AZK): 1,6 Millionen

Mit der Umsetzung des Projekts AZK können die Kontroll-
ergebnisse von allen Mitarbeitenden der EZV zentral, struk-
turiert und standardisiert erfasst werden. Die personellen 
Ressourcen können dadurch gezielter eingesetzt und die Er-
folgsquote von Kontrollen gesteigert werden. Die EZV hat 
die AZK am 1.1.2013 in Betrieb genommen, aufgrund von 
Problemen mit der Qualität von Daten aus verschiedenen 
Quellsystemen allerdings erst mit reduzierter Funktionali-
tät und noch nicht betreffend alle Kontrollarten. Die bean-
tragten Mittel von 1,6 Millionen werden benötigt, damit das 
Projekt im 2013 mit sämtlichen Funktionalitäten sowie mit 
hoher Datenqualität und lückenlosem Datenumfang abge-
schlossen werden kann. 

•	 	Neue Rundfunktechnologie: 1,5 Millionen
Konzessionierte Veranstalter haben Anspruch auf Beiträ-
ge an Investitionen oder Abschreibungen von Investitionen 
in terrestrische Sendernetze, die auf der Basis von neuen för-
derungswürdigen Technologien betrieben werden (T-DAB). 
Zum Zeitpunkt der Budgetierung war aufgrund grosser Un-
sicherheiten betreffend das Vorgehen der Veranstalter nicht 
abschätzbar, ob und in welcher Höhe bereits im Jahr 2013 
Mittel zugesichert werden können. Für die eingegangenen 
und noch erwarteten Gesuche werden im Herbst 2013 Fi-
nanzhilfen verfügt, so dass die entsprechenden Beiträge 2013 
ausgezahlt werden müssen. Die Ausgaben werden finanziert 
aus dem zweckgebundenen Fonds «Medienforschung, Rund-
funktechnologie und Programmarchivierung». 

Die restlichen Nachtragskredite belaufen sich auf 2,1  Millionen 
und verteilen sich auf insgesamt vier Begehren.
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ID VE-Nr. VE-Bezeichnung Betrag

Kredit-Nr. Bezeichnung Stammhaus fw/nf/LV

B+G 468 000

1 107 Bundesstrafgericht A2111.0274 Neuer Sitz Bundesstrafgericht 468 000

309002 fw 10 000

311500 fw 26 000

311700 fw 191 000

311950 fw 15 000

311990 fw 5 000

504000 fw 221 000

EDA 65 445 977

2 201 Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten A2310.0456 Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen 363110 fw 36 231 000

3 202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit A2310.0428 Beitrag an die Erweiterung der EU 363200 fw 29 214 977

EDI 700 000

4 306 Bundesamt für Kultur A2310.0491 Preise, Auszeichnungen und Ankäufe 363200 fw 200 000

5 341 Bundesamt für Veterinärwesen A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte 520120 fw 500 000

EJPD

VBS

EFD 683 200

6 601 Eidg. Finanzverwaltung A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte 311440 fw 683 200

WBF

UVEK 21 250 000

7 810 Bundesamt für Umwelt A2310.0131 Sanierung von Altlasten 363200 fw 21 250 000

Total Kreditübertragungen 88 547 177

Kreditübertragungen im Rahmen des Nachtrags I/2013

 zu Gunsten des Voranschlagskredits 2013

12

5	 Kreditübertragungen im Voranschlag der Eidgenossenschaft

Bundesversammlung über die bewilligten Kreditübertragungen 
zu informieren. Die beantragten Kreditübertragungen sind alle 
finanzierungswirksam. Sie sind in der nachstehenden Tabelle 
aufgeführt; die betragsmässig wichtigsten werden nachfolgend 
erläutert. 

Aus 2012 nicht vollständig beanspruchten Voranschlagskredi-
ten werden gemäss Bundesratsbeschluss vom 27.3.2013 insge-
samt 88,5 Millionen auf das laufende Jahr übertragen. Gemäss 
Art. 36 FHG fällt die Befugnis zu Kreditübertragungen in den 
Kompetenzbereich des Bundesrates; er ist aber verpflichtet, die 

Aufgrund von Projektverzögerungen im Jahr 2012 werden insgesamt 88,5 Millionen auf das laufende 
Jahr übertragen. 97 Prozent der beantragten Kreditübertragungen entfallen auf EDA und UVEK.
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5.1	 Infrastrukturleistungen und bauliche 
Sicherheitsmassnahmen beim EDA: 36,2 Millionen 

Die Aufwendungen unter dieser Finanzposition dienen unter 
anderem der Deckung des Betriebsverlustes des Internationalen 
Konferenzzentrums von Genf (CICG), der Renovations- und 
Unterhaltskosten des Centre William Rappard (CWR), der Kos-
ten, die aus der Verstärkung von Sicherheitsmassnahmen an den 
Gebäuden internationaler Organisationen in Genf erwachsen 
sowie der Reduktion von Mietkosten internationaler Organisa-
tionen. Mit dem Budget 2012 hat das Parlament einen einmali-
gen Beitrag von 50 Millionen für die Renovation des UNO-Sitzes 
in Genf beschlossen. Diese Sondergeste an die UNO dient der 
Verbesserung der Energieeffizienz des «Palais des Nations». Die 
Arbeiten am «Palais des Nations» konnten nicht wie geplant be-
reits Anfang 2012 beginnen. Die langwierigen Verhandlungen 
zur Projektleitung (FIPOI-UNO-Bund-Kanton Genf) benötigten 
mehr Zeit als ursprünglich geplant. Die Komplexitat der Reno-
vationsarbeiten beanspruchten zudem mehr Vorbereitungs-
und Planungszeit als ursprünglich angenommen. Im Jahr 2012 
wurden Umbauarbeiten für insgesamt 13,8 Millionen durchge-
führt. Damit die verbleibenden Renovierungsarbeiten im Jahr 
2013 abgeschlossen werden können, müssen die restlichen 
36,2 Millionen der für 2012 bewilligten 50 Millionen auf 2013 
übertragen werden. Die veranschlagten Mittel im Jahr 2013 rei-
chen nicht aus.

5.2	 Beitrag an die Erweiterung der EU: 29,2 Millionen

Im Jahr 2013 befinden sich im Rahmen des Schweizer Beitrags 
zur Verminderung der wirtschaftlichen und sozialen Dispa-
ritäten in der erweiterten EU (Erweiterungsbeitrag) rund 180 
Projekte der DEZA in der Umsetzung. Dabei gilt für die Projekt-
finanzierung grundsätzlich das Rückerstattungsprinzip. Die 
Zahlungen der Schweiz an die Partnerländer erfolgen nach der 
Prüfung von Zwischen- oder Schlussberichten der Projekte. Der 
DEZA stehen für diese Aufgabe sowie die Ausführung der fälligen 
Zahlungen maximal zwei Monate zur Verfügung. Aufgrund von 
Verzögerungen konnten im Jahr 2012 nicht alle geplanten Zah-
lungen vorgenommen werden. Diese werden im Jahr 2013 fällig, 

weshalb eine Kreditübertragung von 29,2 Millionen vorgenom-
men werden soll. Die veranschlagten Mittel reichen nicht aus, 
um die entsprechenden Ausgaben decken zu können. Obwohl 
in den Projektabkommen auch provisorische Auszahlungspläne 
festgehalten sind, hat es sich gezeigt, dass diese in der Praxis oft 
nicht eingehalten werden können. Auf der einen Seite kommt es 
immer wieder vor, dass in den Projekten operative Verzögerun-
gen eintreten, zum Beispiel wegen Einsprachen gegen die Ver-
gabe von Aufträgen. Anderseits brauchen die administrativen 
Prüfungen der Berichte und Abrechnungen durch die jeweiligen 
nationalen Instanzen vor deren Übermittlung an die Schweizer 
Stellen in einzelnen Fällen sehr viel Zeit, was die Voraussehbar-
keit der Auszahlungen weiter erschwert. 

5.3	 Sanierung von Altlasten im Umweltbereich: 
21,3 Millionen

An die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) wur-
den mit Verfügung vom 24.8.2006 121,5 Millionen aus dem VA-
SA-Fonds (Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Alt-
lasten) zugesichert. Bis und mit 2008 erfolgten Auszahlungen 
an die Sanierung in der Höhe von 56,7 Millionen. Im Frühjahr 
2010 wurde bekannt, dass beim Projekt wesentliche Mehrkosten 
entstehen, weshalb die Auszahlungen eingestellt wurden. Mit 
Schreiben vom 29.4.2011 stellte der Kanton Aargau einen Antrag 
auf Erhöhung des Zusicherungsbetrags auf neu 240 Millionen. 
Die Abklärungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Umweltver-
träglichkeit und Stand der Technik dieser Projektänderungen 
haben viel Zeit beansprucht, weshalb die VASA-Abgeltungen für 
die Leistungen der Jahre 2009 und 2010 auch im Rechnungsjahr 
2012 nicht ausbezahlt werden konnten. Die diesbezügliche Ver-
fügung des BAFU wird dem Kanton im Februar 2013 zugestellt, 
weshalb im 2013 der Rückstand von rund 40 Millionen an die 
SMDK ausbezahlt werden kann. Der Kanton wird zudem das 
Abgeltungsgesuch für die Leistungen aus dem Jahre 2011 über 
voraussichtlich 11 Millionen vorläufig zurückbehalten und wird 
dies im 2013 einreichen, damit eine entsprechende Auszahlung 
erfolgen kann. Die jährlichen Zahlungen an andere belastete 
Standorte betragen rund 15–20 Millionen. 
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6	 Kreditübertragungen Fonds für Eisenbahngrossprojekte

6.2	 NEAT-Lötschberg-Basislinie: 4 Millionen 

Der Lötschberg-Basistunnel wurde von der BLS AlpTransit AG 
nach der provisorischen Abrechnung im Jahr 2008 der BLS Netz 
AG übertragen. Mit der Übertragung übernahm die BLS Netz AG 
Restarbeiten, welche per 31.12.2008 noch nicht definitiv abge-
rechnet werden konnten. Hierfür wurden in der Rechnung der 
BLS Netz AG ab 2009 Rückstellungen und Eventualverpflichtun-
gen ausgewiesen. Die BLS Netz AG konnte im Jahr 2012 Restar-
beiten für die Achse Lötschberg in der Höhe von 5,6 Millionen 
erledigen. Ein Mittelabruf der BLS Netz AG von 4,0 Millionen 
wurde vom BAV aufgrund ungenügender Dokumentation sis-
tiert. Deshalb hat die BLS Netz AG vom bewilligten Voranschlags-
kredit 2012 in der Höhe von 8,0 Millionen nur 1,6 Millionen ab-
rufen können. Inzwischen konnte der fehlende Nachweis durch 
die BLS Netz AG dem BAV erbracht werden. Weil im Voranschlag 
2013 für die Achse Lötschberg nur ein Kredit von 2,55 Millionen 
eingestellt war, wird ein Teil des Kreditrests auf das laufende Jahr 
übertragen. Die beantragte Erhöhung des Voranschlagskredites 
wird dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte belastet. Damit 
ergibt sich nur indirekt eine Auswirkung auf das Ergebnis der 
Finanzierungsrechnung. Gemäss Artikel 196 Ziffer 3 Absatz 2 
Buchstabe c der Bundesverfassung werden 25 Prozent der Ge-
samtaufwendungen für die Basislinien der NEAT durch Mineral-
ölsteuermittel finanziert. Die Anhebung des Voranschlagskre-
dites führt durch die höhere Fondseinlage daher zu einer Ver-
schlechterung des Rechungsergebnisses des Bundes von rund 
1 Million. Entsprechend sind auch die Wertberichtigungen im 
Transferbereich zu erhöhen.

Aus 2012 nicht voll beanspruchten Voranschlagskrediten wer-
den gemäss Bundesratsbeschluss vom 27.3.2013 insgesamt 
10,9  Millionen zu Gunsten des Fonds für die Eisenbahngross-
projekte auf das laufende Jahr übertragen. 

6.1	 HGV-Ausbauten Bellegarde-Nurieux-Bourg-en-
Bresse: 6,9 Millionen

2011 waren für die Arbeiten auf der Linie Bellegarde–Nurieux–
Bourg-en-Bresse im Rahmen der HGV-Ausbauten in Frankreich 
11,7 Millionen für die definitive Abrechnung des Projektes bud-
getiert. Effektiv wurden aber im Jahr 2011 nur rund 3,6 Milli-
onen beansprucht. Der Grund lag darin, dass die Schlussrech-
nung von der Réseau Ferré de France nicht den Bedingungen 
der Vereinbarung entsprach. Nach Eingang der geforderten 
Schlussabrechnung in Euro sowie eines Projektberichtes im Jahr 
2012 ging man davon aus, dass die Restzahlung in der Höhe von 
6 877 200 Franken durch die Schweiz erfolgen kann. Der Bundes-
rat hatte am 28.3.2012 die dafür notwendigen Mittel für 2012 
durch eine Kreditübertragung bereitgestellt. Auf Grund von Pro-
jektdifferenzen konnte die Auszahlung im 2012 jedoch nicht 
wie geplant erfolgen. Die Differenzen konnten nun mit der fran-
zösischen Projektleitung im März 2013 ausgeräumt werden. Da 
im Voranschlag 2013 keine Entnahme für diesen HGV-Korridor 
mehr eingestellt ist, wird eine nochmalige Kreditübertragung 
der nicht beanspruchten Mittel auf das Jahr 2013 erforderlich.

Die Kreditübertragungen von 11 Millionen beim FinöV-Fonds sind auf Verzögerungen bei den Schluss-
abrechnungen für HGV-Ausbauten und Restarbeiten am Lötschberg-Basistunnel zurückzuführen.
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7	 Haushaltsneutrale Kredittransfers

Mit der vorliegenden Botschaft bringen wir den eidgenössischen Räten haushaltsneutrale Mitteltransfers 
für das laufende Budgetjahr zwischen dem Eidg. Departement des Innern (EDI) und dem Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) zur Kenntnis. Diese Mitteltransfers stehen im Zusammenhang 
mit der Neugliederung der Departemente.

Der Bundesrat hat per 1. 1.2013 die Aufgaben zwischen dem EDI 
und dem neu benannten WBF neu verteilt. Dadurch wurden ei-
nige Bundesämter in das jeweils andere Departement verscho-
ben. Da das Parlament den Voranschlag 2013 noch gemäss der 
alten Departementsstruktur bewilligt hat, wurden per 1.1.2013 
die entsprechenden Voranschlagskredite zusammen mit den 
Ämtern ins jeweils neue Departement transferiert. Durch den 
Transfer werden weder die Höhe der bewilligten Voranschlags-
kredite noch deren Zweckbestimmung geändert.

Der Bundesrat will mit der beschlossenen Reorganisation den 
politischen Prioritäten und den zentralen Herausforderungen 
der Schweiz besser entsprechen. Zu diesen gehören die Siche-
rung und der Ausbau des schweizerischen Einflusses auf inter-
nationaler Ebene, die konsequente Förderung von Bildung, For-
schung und Innovation sowie die demografische Entwicklun-
gen und deren Auswirkung auf das Gesundheitssystem und die 
Sozialversicherungen.

Mit den haushaltsneutralen Kredittransfers ist keine Änderung 
der Zweckbestimmung und der Höhe der bewilligten Voran-
schlagskredite verbunden. Die Transfers erfolgten per 1.1.2013.

7.1	 Kredittransfer vom EDI zum WBF: 
Zusammenlegung SBF und BBT in SBFI  
sowie Verschiebung ETH-Bereich 

Die Bereiche Bildung, Forschung und Innovation wurden im 
WBF vereint. Das Staatssekretariat für Bildung und Forschung 
(SBF) und das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
(BBT) wurden zum neuen Staatsekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI) zusammengeführt. Der ETH-
Bereich wurde dem WBF zugeordnet. Damit berücksichtigt der 
Bundesrat eine langjährige zentrale Forderung des Parlaments 
und unterstreicht die Bedeutung des Bildungs-, Forschungs- und 
Innovationsbereichs. 
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7.2	 Kredittransfer vom WBF zum EDI: Verschiebung 
BVET und IVI 

Das Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) und das Institut für 
Viruskrankheiten und Immunprophylaxe (IVI) wurden dem EDI 
zugeordnet. Damit sind neu die Bundeskompetenzen im Bereich 
menschlicher und tierischer Gesundheit in einem Departement 
konzentriert. 

Die transferierten Kredite sind in der folgenden Tabellen aufge-
listet.
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8	 Erläuterungen zum Nachtragsverfahren

Trotz sorgfältiger Budgetierung und laufender Kreditüberwa-
chung kann es sich im Verlauf des Jahres erweisen, dass die be-
willigten Voranschlagskredite bei einzelnen Finanzpositionen 
nicht ausreichen. Die Ursachen dafür liegen häufig

•	 in neuen Beschlüssen des Bundesrates oder des Parlamentes, 
die sich beim Abschluss der Budgetierung erst undeutlich ab-
zeichneten oder noch gar nicht zur Diskussion standen (z.B. 
Neuregelung der Pensionierung von Angehörigen besonderen 
Personalkategorien);

•	 im unerwarteten Verlauf wichtiger Bestimmungsgründe der 
Aufwände und Investitionsausgaben (z.B. Pflichtbeiträge an 
internationale Organisationen).

Lässt sich ein Aufwand oder eine Investitionsausgabe nicht auf 
das folgende Jahr verschieben, so muss ein Nachtragskredit an-
gefordert werden (Art. 33 des Finanzhaushaltgesetzes, SR 611.0, 
im Folgenden: FHG; Art. 24 der Finanzhaushaltverordnung, SR 
611.01, im Folgenden: FHV). Im Nachtragskreditbegehren ist der 
zusätzliche Kreditbedarf eingehend zu begründen. Es ist nach-
zuweisen, dass der Mittelbedarf nicht rechtzeitig vorhergesehen 
werden konnte, ein verzögerter Leistungsbezug zu erheblichen 
Nachteilen führen würde und daher nicht bis zum nächsten 
Voranschlag gewartet werden kann. Keine Nachträge sind er-
forderlich für nicht budgetierte Anteile Dritter an bestimmten 
Einnahmen (z.B. wenn der Bund nicht budgetierte Mehrein-
nahmen erzielt, an denen die Kantone mit einem fixen Schlüssel 
teilhaben). Gleiches gilt für Einlagen in Fonds (z.B. Einlagen in 
den Altlastenfonds oder den Fonds für Eisenbahngrossprojekte), 
soweit diese auf nicht budgetierte zweckgebundene Mehrein-
nahmen zurückgehen. Schliesslich bedarf es keiner Nachtrags-
kredite für nicht budgetierte planmässige Abschreibungen, 
Wertberichtigungen und Rückstellungen.

Zusammen mit den Nachträgen können auch neue Verpflich-
tungskredite beantragt oder schon bewilligte, aber nicht ausrei-
chende Verpflichtungskredite durch Zusatzkredite aufgestockt 
werden, sofern die entsprechenden Begehren dem Parlament 
nicht mit besonderer Botschaft zu unterbreiten sind (Art. 21 ff. 
FHG; Art. 10 ff. FHV).

Erträgt ein Aufwand oder eine Investitionsausgabe keinen Auf-
schub und kann deshalb die Bewilligung des Nachtragskredites 
durch die Bundesversammlung nicht abgewartet werden, darf 
sie der Bundesrat mit Zustimmung der Finanzdelegation selbst 
beschliessen (Vorschuss). 

Bei der Bevorschussung übt der Bundesrat Zurückhaltung. Um 
das Kreditbewilligungsrecht der Eidg. Räte möglichst nicht 
durch die Bewilligung von Vorschüssen zu beeinträchtigen, 
müssen Nachtragskreditbegehren frühzeitig gestellt werden. Al-
le bevorschussten Nachträge sind der Bundesversammlung mit 
dem nächsten Nachtrag zum Voranschlag oder, wenn dies nicht 
mehr möglich ist, mit der Staatsrechnung als Kreditüberschrei-
tung zur nachträglichen Genehmigung vorzulegen (Art. 34 FHG; Art. 
25 FHV). Ein gleichartiges Dringlichkeitsverfahren sieht das Fi-
nanzhaushaltgesetz für Verpflichtungskredite vor (Art. 28 Abs. 
2 FHG). 

Einen besonderen Fall stellt die Kreditübertragung dar. Ein im 
Vorjahr verabschiedeter, aber nicht vollständig beanspruchter 
Voranschlagskredit kann auf das laufende Rechnungsjahr über-
tragen werden, um die Fortsetzung oder den Abschluss eines 
Vorhabens sicherzustellen, für das der budgetierte Kredit nicht 
ausreicht (Art. 36 Abs. 1 FHG; Art. 26 FHV). Der zuletzt erwähnte 
Fall tritt meist dann ein, wenn die Realisierung eines Vorhabens 
eine Verzögerung erfährt, die im Juni des Vorjahres, also zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der Vorbereitungsarbeiten zum Vor-
anschlag, niemand voraussehen konnte. Die Kreditübertragung 
wirkt der Tendenz entgegen, allfällig entstehende Kreditreste 
auszuschöpfen und damit nicht vordringliche Ausgaben zu tä-
tigen. Bisher war Sache des Parlaments, allfällige Kreditübertra-
gungen mit dem Bundesbeschluss über den Nachtrag zu bewilli-
gen. Neu ist keine formelle Bewilligung der Bundesversammlung 
mehr erforderlich. Der Bundesrat kann Kredite auf das Folgejahr 
übertragen; er ist verpflichtet, der Bundesversammlung in den 
Botschaften über die Nachtragskreditbegehren oder, wenn dies 
nicht möglich ist, mit der Staatsrechnung über die bewilligten 
Kreditübertragungen Bericht zu erstatten. 

Nicht Gegenstand der Nachtragskredite sind die Kreditverschie-
bungen. Gemäss Artikel 20 Absatz 5 FHV ist die Kreditverschie-
bung die Befugnis, die dem Bundesrat im Rahmen der Beschlüs-
se über den Voranschlag und seiner Nachträge ausdrücklich 
erteilt wird, einen Voranschlagskredit zulasten eines anderen zu 
erhöhen. Die so genehmigten Kreditverschiebungen betreffen 
ausschliesslich das entsprechende Budgetjahr.

Mit einem Nachtragskredit bewilligt das Parlament der Verwaltung zusätzliche Mittel, welche  
beim Budgetvollzug aufgrund unerwarteter Ereignisse nötig werden und keinen Aufschub dulden.  
Das Verfahren ist im Finanzhaushaltgesetz geregelt.
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Entwurf 

Bundesbeschluss  
über den  
Nachtrag I zum Voranschlag 2013

vom # Juni 2013

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 167 der Bundesverfassung1,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 27. März 
20132,

beschliesst:

Art. 1	 Nachtragskredite
Für das Jahr 2013 werden als erster Nachtrag zum Voranschlag 
2013 der Schweizerischen Eidgenossenschaft gemäss besonde-
rem Verzeichnis folgende Voranschlagskredite bewilligt.
			  Franken
a. Erfolgsrechnung: Aufwände von	 305 319 122
b. Investitionsbereich: Ausgaben von	 36 020 000

Art. 2	 Ausgaben
Im Rahmen der Finanzierungsrechnung für das Jahr 2013 wer-
den zusätzliche Ausgaben von 341 339 122 Franken genehmigt. 

Art. 3	 Schlussbestimmung
Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

1	SR 101
2	Im BBl nicht veröffentlicht



ZahlenteilNachtrag I / 2013

Zahlenteil mit Begründungen

Mit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite

1	 Behörden und GerichteMit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite

CHF 2012
Voranschlag

2013
I garthcaNgnunhceR

2013

Behörden und Gerichte

111 Bundespatentgericht

Erfolgsrechnung
A2100.0001 Personalbezüge und Ar 006 322 1egärtiebrebegtieb 000 004704 833 1

23

111	 Bundespatentgericht

Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001	 400 000
•	 Entschädigungen für Richter fw	 400 000

Der Mehrbedarf ist auf zwei Gründe zurückzuführen: Einerseits 
zeigt die Erfahrung des ersten Geschäftsjahres des BPatGer eine 
deutliche Unterschätzung der benötigten Mittel für die Honora-
re der nebenamtlichen Richterinnen und Richter. Andererseits 
wurden diese Honorare irrtümlicherweise im Kredit A2119.0001 
«Übriger Betriebsaufwand» budgetiert, was mit dem vorliegen-
den Nachtragskredit korrigiert werden soll. Der Nachtragskre-
dit kann teilweise kompensiert werden. Der Kredit A2119.0001 
«Übriger Betriebsaufwand», auf dem der Honoraraufwand bud-
getiert wurde, wird um 100 000 Franken reduziert.
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Mit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite
Fortsetzung

CHF 2012
Voranschlag

2013
I garthcaNgnunhceR

2013

Departement für auswärtige Angelegenheiten

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Erfolgsrechnung
A2310.0253 Europarat, Strassburg 7 160 300 000 005261 862 7

2	 Departement für auswärtige Angelegenheiten

24

201	 Eidgenössisches Departement für auswärtige 
Angelegenheiten

Europarat, Strassburg
A2310.0253	 500 000
•	 Pflichtbeiträge an internationale Organisationen fw	 500 000

BB vom 19.3.1963 betreffend den Beitritt der Schweiz zur Satzung 
des Europarates (SR 0.192.030), Art. 39. Der Beitrag der Schweiz 
wird auf mehrere Budgets des Europarates aufgeteilt; die wich-
tigsten sind das ordentliche Budget, das Rentenbudget, das Eu-
ropäische Jugendwerk und das ausserordentliche Budget zur Fi-
nanzierung der Gebäudekosten. Der Anteil der Schweiz wird auf 
der Basis ihres relativen wirtschaftlichen und demografischen 
Gewichts berechnet und erhöht sich im Jahr 2013 auf 2,21 Pro-
zent gegenüber 2,07 Prozent im Jahr 2012. Zum Zeitpunkt der 
Erarbeitung des Voranschlags sind die Anteile der Schweiz noch 
nicht beschlossen, weshalb eine genaue Schätzung des Beitrags 
jeweils schwierig ist.
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Mit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite
Fortsetzung

CHF 2012
Voranschlag

2013
I garthcaNgnunhceR

2013

Departement des Innern

306 Bundesamt für Kultur

Erfolgsrechnung
A2310.0493 Filmkultur 16 033 600 002 058422 758 31

3	 Departement des Innern
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306	 Bundesamt für Kultur

Filmkultur
A2310.0493	 850 200
•	 Übrige Beiträge an Dritte fw	 850 200

Bei der sanierungsbedürftigen Pensionskasse CPCL (Caisse de 
pensions du personnel communal Lausanne) sind u.a. die Mit-
arbeitenden des Schweizerischen Fimarchivs (Cinémathèque) 
versichert. Für die erneute Rekapitalisierung der CPCL müssen 
durch die angeschlossenen Institutionen insgesamt 220 Millio-
nen aufgebracht werden. Der Conseil communal de Lausanne 
hat am 27.11.2012 die Rekapitalisierung der Pensionskasse be-
schlossen. Die defizitäre Cinémathèque kann ihren Anteil (1,2 
Mio.) zur Rekapitalisierung nicht aufbringen und ist auf Unter-
stützung von Stadt und Bund angewiesen. Die Stadt Lausanne 
hat ihren Anteil (Fr. 319 235) bereits geleistet. Der Anteil des Bun-
des beläuft sich auf 0,85 Millionen. Die Cinémathèque wird sich 
mit 100 000 Franken an der Leistung des Bundes beteiligen.
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6	 Finanzdepartement
Mit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite
Fortsetzung

CHF 2012
Voranschlag

2013
I garthcaNgnunhceR

2013

Finanzdepartement

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Investitionsrechnung
A4100.0001 Sach- und immaterielle 002 769 5etärroV ,negalnA 000 018 3008 007 8

614 Eidgenössisches Personalamt

Erfolgsrechnung
A2101.0146 Arbeitgeberlei 008 735 58lartnez negnuts 000 000 732497 230 82

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Investitionsrechnung
A4100.0118 Zivile Bauten 234 462 400 000 012 23661 342 432

26

606	 Eidgenössische Zollverwaltung

Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte
A4100.0001	 3 810 000
•	 Investition Software (Eigenentwicklung) fw	 1 630 000

Die EZV hat die Applikation Zollkontrollen am 1.1.2013 mit re-
duzierter Funktionalität in Betrieb genommen. Weitere Anfor-
derungen ergeben sich aus dem neuen Leistungsauftrag/Leis-
tungsvereinbarung (LA/LV) EZV für die Jahre 2013–2016. Diese 
lagen erst kurz vor Einführung des Produkts vor, so dass die not-
wendigen Funktionen aus Zeitgründen nur teilweise realisiert 
werden konnten. Die Schnittstelle zum Data Warehouse EZV, 
welches sich ebenfalls erst in der Realisierung befindet, war be-
deutend komplexer und demensprechend aufwändiger in der 
Realisierung als ursprünglich geplant. Die Gesamtkosten stie-
gen so um 1  630  000 Franken an. Die Mittel werden benötigt, 
damit das Projekt bis Ende September 2013 abgeschlossen wer-
den kann. Ansonsten muss das Projekt unterbrochen werden.

•	 Investition Software (Eigenentwicklung) fw	 2 180 000
Das Projekt MAPP (Multifunktionales Abfragegerät für Perso-
nen- und Passkontrolle) hat zum Ziel, die Angehörigen des GWK 
bei ihren Einsätzen durch ein mobiles Abfragegerät zur Perso-
nenprüfung mit Onlineabfragen zu unterstützen. Die aktuell 
hierfür im Einsatz stehenden Geräte müssen aufgrund der IKT-
Sicherheitsvorschriften und den neuen Auflagen des Informatik 
Service Center ISC-EJPD bis Ende 2013 abgelöst werden. Durch 
Verzögerungen und anschliessendem Stopp des Projekts «Query 
Manager» des EJPD konnte der Proof of Concept (Machbarkeits-
nachweis) von MAPP erst Ende 2012 mittels einer Anpassung der 
Architektur von MAPP erfolgen.

614	 Eidgenössisches Personalamt

Arbeitgeberleistungen zentral
A2101.0146	 237 000 000
•	 Arbeitgeberleistungen zentral EPA fw	 237 000 000

An die Stelle des Vorruhestandsurlaubs oder der vorzeitigen Pen-
sionierung für die Angehorigen der besonderen Personalkatego-
rien (Berufsmilitär, Grenzwachkorps, Flugdienstpersonal BAZL, 
Berufsmilitärpiloten, versetzungspflichtiges Personal EDA sowie 
Rotationspersonal DEZA) tritt ab dem 1. Juli 2013 eine Versiche-
rungslosung. Mit der Versicherungslösung werden im Unter-
schied zur geltenden Regelung die besonderen Leistungen nicht 
erst am Ende der beruflichen Laufbahn abgegolten, sondern lau-
fend durch zusätzliche Beiträge des Arbeitgebers an die berufli-
che Vorsorge. Bei der Überführung in die neue Lösung müssen 
die Betroffenen so gestellt werden, als wären sie seit Beginn ih-
rer beruflichen Karriere nach der neuen Lösung angestellt gewe-
sen. Die Summe dieser einmaligen, individuellen Einlagen be-
läuft sich auf 237 Millionen. Eine Kompensation ist nicht vorge-
sehen, doch entstehen im Personalbereich in der Regel Kredit-
reste, mit welchen ein Teil des Mehrbedarfs aufgefangen werden 
kann. Zudem resultieren nach der fünfjährigen Übergangszeit 
Entlastungen von bis zu 55 Millionen pro Jahr für den Haushalt.
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6	 Finanzdepartement
Fortsetzung
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620	 Bundesamt für Bauten und Logistik

Zivile Bauten
A4100.0118	 32 210 000
•	 Liegenschaften fw	 32 210 000

Der Bundesrat hat das BBL mit der Umsetzung des Unterbrin-
gungskonzepts 2024 (UK 2024) beauftragt. In diesem Rahmen 
soll das BBL das Portfolio bereinigen und die Schaffung von 
Verwaltungsschwerpunkten (sogenannte «Cluster») vorantrei-
ben, um so eine Konzentration der Bundesverwaltung auf we-
nige Standorte umzusetzen. Im Rahmen dieser Portfolioberei-
nigung bietet sich für den Bund die einmalige Gelegenheit des 
Kaufs einer Liegenschaft zum Preis von 32,21 Millionen und 
des Verkaufs einer Liegenschaft zum Preis von 60,08 Millionen. 
Kauf und Verkauf waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Vor-
anschlags 2013 noch nicht absehbar und müssen in der ersten 
Hälfte 2013 vollzogen werden. Der Bundeshaushalt erfährt kei-
ne zusätzliche Belastung, vielmehr verbleiben Nettomehrerträ-
ge von ca. 28 Millionen auf der Finanzposition E3100.0101 «Er-
lös aus Grundstücken».
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7	 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
Mit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite
Fortsetzung

CHF 2012
Voranschlag

2013
I garthcaNgnunhceR

2013

Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Erfolgsrechnung
A2310.0530 7. EU-Forschungsrahmenprogramm 534 937 700 522 034 13458 273 552
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750	 Staatssekretariat für Bildung,  
Forschung und Innovation

7. EU-Forschungsrahmenprogramm
A2310.0530	 31 430 225
•	 Pflichtbeiträge an internationale Organisationen fw	 32 130 225
•	 Übrige Beiträge an Dritte fw	 -700 000

Durch das Abkommen vom 12.12.2012 über die Teilnahme der 
Schweiz am Euratom-Rahmenprogramm für die Jahre 2012 und 
2013 wird sich die Schweiz weiterhin an Euratom beteiligen. Je-
doch reichen die im Voranschlag 2013 eingestellten Mittel nicht 
aus, um den vollen Schweizer Beitrag 2013 zu entrichten. An-
gesichts der aktuellen Wechselkursentwicklung wurde eine Re-
serve für Wechselkursschwankungen vorgesehen und mit ei-
nem CHF/EUR-Wechselkurs von 1,25 gerechnet. Der beantragte 
Mehrbedarf beträgt 31 430 225 Franken. Dieser Nachtragskredit 
wird vollumfänglich im BFI-Bereich kompensiert. Die Kompen-
sation wird in Absprache mit der EFV bei der Erarbeitung des 
Voranschlags 2014 und des Finanzplans 2015–2017 erfolgen (in-
tertemporale Verschiebung).
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Mit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite
Fortsetzung

CHF 2012
Voranschlag

2013
I garthcaNgnunhceR

2013

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

802 Bundesamt für Verkehr

Erfolgsrechnung
000 571 178rhekrevnenosreP relanoigeR6120.0132A 000 000 02008 098 658

A2310.0382 LV Privatbahnen Infras 000 000 071gnutlegbasbeirteB rutkurt 796 833 6618 441 491

808 Bundesamt für Kommunikation

Erfolgsrechnung
A6210.0148 Neue Technologie Rundfunk – 000 005 1–

810 Bundesamt für Umwelt

Erfolgsrechnung
A2310.0134 Wald 92 926 000 000 000 7911 871 29

812 Bundesamt für Raumentwicklung

Erfolgsrechnung
A2115.0001 Beratungsaufwand 3 977 500 000 003202 965 4

8	 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
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808	 Bundesamt für Kommunikation

Neue Technologie Rundfunk
A6210.0148	 1 500 000
•	 Übrige Beiträge an Dritte fw	 1 500 000

Konzessionierte Veranstalter haben Anspruch auf Beiträge an 
Investitionen oder Abschreibungen von Investitionen in terres-
trische Sendernetze, die auf der Basis von neuen förderungswür-
digen Technologien betrieben werden (T-DAB). Zum Zeitpunkt 
der Budgetierung war aufgrund grosser Unsicherheiten betref-
fend das Vorgehen der Veranstalter nicht abschätzbar, ob und 
in welcher Höhe bereits im Jahr 2013 Mittel zugesichert werden 
können. Für die eingegangen und noch einzugehenden Gesu-
che werden voraussichtlich im Herbst 2013 Finanzhilfen ver-
fügt, so dass die entsprechenden Beiträge 2013 ausgezahlt wer-
den müssen. Es erfolgt keine Kompensation. Die Ausgaben wer-
den finanziert aus dem zweckgebundenen Fonds «Medienfor-
schung, Rundfunktechnologie und Programmarchivierung».

802	 Bundesamt für Verkehr

Regionaler Personenverkehr
A2310.0216	 20 000 000
•	 Übrige Beiträge an Dritte fw	 20 000 000

Die von den Transportunternehmen ausgewiesenen ungedeck-
ten Kosten des RPV übersteigen im 2013 die zur Verfügung ste-
henden Kreditmittel des Bundes sowie einzelner Kantone. Als 
Übergangslösung soll die Finanzierung des RPV im 2013 mit-
tels eines Nachtrags in der Höhe von 20 Millionen sicherge-
stellt werden. Der Nachtrag wird kompensiert, und zwar mit je 
10 Millionen in den Krediten A4300.0121 «Anschlussgleise» und 
A4300.0141 «Terminalanlagen».

LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabgeltung
A2310.0382	 6 338 697
•	 Übrige Beiträge an Dritte fw	 6 338 697
Am 24.9.2012 bewilligte das Parlament einen Verpflichtungs-
kredit von 2 825 Millionen zur Abgeltung der geplanten unge-
deckten Kosten und Finanzierung der Investitionen der schwei-
zerischen Privatbahnen für den Zeitraum 2013–2016. Aufgrund 
der Leistungsvereinbarungen (LV) für die Periode 2013–2016, 
die im ersten Quartal 2013 unterzeichnet werden, ist eine An-
passung des Voranschlags 2013 für die Abgeltung der geplanten 
ungedeckten Kosten erforderlich, damit insbesondere die nied-
riger als erwartet ausgefallenen Erlöse aus dem effektiven Tras-
senpreis berücksichtigt werden. Tatsächlich war beim Verfah-
ren zur Feststellung des Voranschlags und bei der Ausarbeitung 
der Botschaft der genaue Betrag noch nicht bekannt, er wurde 
für alle Privatbahnen einfach extrapoliert. Der Mehrbedarf von 
6 338 697 Franken wird vollständig über die Herabsetzung der In-
vestitionsbeiträge (A4300.0131 «LV Privatbahnen Infrastruktur 
Investitionsbeitrag») kompensiert.
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8	 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
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812	 Bundesamt für Raumentwicklung

Beratungsaufwand
A2115.0001	 300 000
•	 Auftragsforschung fw	 300 000

Die Behandlung der Botschaft zum BB über die Freigabe der Mit-
tel ab 2015 für das Programm Agglomerationsverkehr erfordert 
eine umfassende Prüfung der darin enthaltenen Programme. 
Die Ressourcen im ARE reichen dafür nicht aus. Der Beizug ex-
terner Experten ist unerlässlich. Auch 2013 fällt hierfür noch er-
heblicher Aufwand an, weshalb zusätzliche 300  000 Franken 
nötig werden. Ohne diesen Nachtragskredit kann die Botschaft 
zur Freigabe der Mittel ab 2015 nicht zeitgerecht erarbeitet wer-
den. Die Realisierung dringlicher Projekte würde sich substan-
ziell verzögern. Die Teilkompensation von 150 000 Franken er-
folgt im Budget des Generalsekretariats UVEK Kredit A2115.0001 
«Beratungsaufwand».

810	 Bundesamt für Umwelt

Wald
A2310.0134	 7 000 000
•	 Übrige Beiträge an Dritte fw	 7 000 000

Monitoring/Bekämpfung Schadorganismen im Bereich Wald: 
Die vom Bund verfügten Grenzkontrollen zur Abwehr von be-
sonders gefährlichen Schadorganismen (z.B. Asiatischer Laub-
holzbockkäfer) sind kostenintensiver als erwartet, da der Schäd-
lingsdruck zugenommen hat. Zudem enstehen beim Bau des 
Pflanzenschutzlabors für gefährliche Schadorganismen, wel-
ches durch WSL, BAFU und BLW gemeinsam finanziert wird, 
unerwartet höhere Kosten. 2 Millionen werden 2013 benötigt, 
damit die laufenden Kosten gedeckt werden können. 

Schutzwald: Starke Schneefälle mit heftigen Winden haben im 
Winter 2011/12 zu ausserordentlichen Zwangsnutzungen ge-
führt. Mit den im Rahmen des NFA-Programmes Schutzwald 
gesprochenen Bundesmitteln können die betroffenen Kanto-
ne nur ca. 60 Prozent der notwenigen Massnahmen zur Vorbeu-
gung von Borkenkäferkalamitäten und zur Wiederherstellung 
des Schutzwaldes bewältigen. Für die restlichen Massnahmen ist 
eine zusätzliche Bundesbeteilungen im Umfang von 5 Millionen 
erforderlich, (PV Schutzwald). 

Die Kompensation der 7 Millionen kann über den Kredit 
A4300.0103 «Schutz Naturgefahren» sichergestellt werden.


